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A N F R A G E von Harry Brandenberger (SP, Pfäffikon) und Beat Bloch (CSP, Zürich) 

Betreffend Auswirkungen des ‘Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Geld-
spiele’ 

 

Nachdem der Souverän im Kanton Zürich dem Kantons- und Regierungsrat gefolgt ist und 
das ‚Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele‘ am 13.6.2021 gutgeheissen 
hat, trat es am 1. Januar 2022 in Kraft. Strittiger Punkt im Abstimmungskampf waren vor al-
lem die wieder zugelassenen Geschicklichkeits-Spielautomaten, auch Jetonautomaten ge-
nannt. Fachleute aus der Suchtprävention haben sich sehr kritisch zu deren Wiedereinfüh-
rung geäussert, schliesslich wurde ein bestehendes Verbot von Geldspielautomaten aufge-
hoben. 
 
Nach drei Jahren seit Inkrafttreten des Gesetzes bitten wir den Regierungsrat, die folgenden 
Fragen zu beantworten: 
 
1. Wie viele Gesuche für Geschicklichkeits-Spielautomaten wurden seit deren Zulassung 

bewilligt? Bitte Anzahl Automaten pro Gemeinde angeben. 

2. Welche Abgaben konnten dadurch erreicht werden? Wie viel wurde davon für Suchtprä-
ventionsmassnahmen verwendet? 

3. Ist dem Regierungsrat eine resultierende Suchtproblematik bekannt und wie ist die Ein-
schätzung des Zentrums für Spielsucht, von Radix dazu? 
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